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Finanzierungsangebot der Frankfurter Sparkasse
für Studenten am Institute for Law and Finance

Als Student(in) am Institute for Law and Finance bietet Ihnen die Frankfurter Sparkasse ganz
exklusiv eine äußerst günstige Finanzierung und eine schnelle, bequeme Abwicklung an.
Profitieren Sie dabei von der langjährigen Erfahrung der Frankfurter Sparkasse im
Privatkundengeschäft.

Die erforderlichen Schritte sind ganz einfach:

• Sie erhalten zusätzlich mit diesem Finanzierungsangebot einen Darlehensantrag, eine
Selbstauskunft, einen Antrag für eine Risiko-Lebensversicherung und gegebenenfalls eine
Selbstauskunft für Ihre bürgenden Eltern.

• Den ausgefüllten Darlehensantrag, die Selbstauskunft/Selbstauskünfte und den Antrag
für eine Risiko-Lebensversicherung legen Sie bitte zusammen mit Ihrem
Personalausweis, nach Terminabsprache, Frau Angelika Lamitschka im Betreuungscenter
Bockenheim, Geschäftsstelle Adalbertstraße 2, vor.

• Eine positive Kreditentscheidung vorausgesetzt, erhalten Sie innerhalb einer Woche Ihren
Darlehens-vertrag, die Sicherungsvereinbarungen und den Auszahlungsauftrag an die
Universität Frankfurt am Main.

• Das Kreditbestätigungsschreiben und die Sicherungsunterlagen senden Sie dann bitte
unterschrieben zurück an die Frankfurter Sparkasse.

Wir bieten Ihnen die Finanzierung zu folgenden Bedingungen an:

• Finanzierung der Studienkosten des Institute for Law and Finance bis maximal 15.000
Euro zuzüglich Kosten der Risiko-Lebensversicherung.

• Die Laufzeit erstreckt sich über insgesamt 5 Jahre, inkl. maximal 18 Monate tilgungsfreie
Zeit.
In der tilgungsfreien Zeit müssen lediglich die Zinsen vierteljährlich nachträglich an die
Frankfurter Sparkasse entrichtet werden. Die Tilgung erfolgt anschließend als Annuität
vierteljährlich nachträglich inkl. Zinsen für die jeweilige Restschuld.

• Der Darlehenszins ist variabel und beträgt zur Zeit 7,5 % p.a. (freibleibend).

• Abschluss der Risikolebensversicherung in Darlehenshöhe.

• Abtretung der Lohn- und Gehaltsansprüche (auch aus künftigen
Anstellungsverhältnissen).

• Bei beantragten Darlehen ab 10.000 Euro und bereits bestehenden Verbindlichkeiten sind
besondere Sicherheiten zu stellen (z.B. Bürgschaft der Eltern).

• Bei vorzeitigem Abbruch des Studiengangs werden die überzahlten Studiengebühren vom
Institute for Law and Finance an die Frankfurter Sparkasse zur Rückzahlung des
Darlehens überwiesen. Verbleibende Darlehensrestschulden sind als Annuität
vierteljährlich nachträglich inkl. Zinsen für die jeweilige Restschuld zu zahlen.

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme des Darlehens erst 2 Wochen nach Eingang der
vollständigen Unterlagen erfolgt.

Ihre Fragen zu diesem Angebot beantwortet Ihnen gerne Angelika Lamitschka, Telefon (069)
26 41– 56 06. Oder schicken Sie uns eine e-mail: angelika.lamitschka@fraspa1822.de. Wenn
Sie uns schreiben wollen: Frankfurter Sparkasse, Betreuungscenter Bockenheim,
Adalbertstraße 2, 60255 Frankfurt.


